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Anlage 7  zu Stand: 

Geschäftsordnung der DFBL 21.10.2010 

 

     
 

 

A u f g a b e n b e s c h r e i b u n g     
 

 P r ä s i d i u m s m i t g l i e d  S c h i e d s r i c h t e r  
 

Allgemein 

 
Das Präsidiumsmitglied Schiedsrichter wird gemäß DFBL Satzung § 16 (1g) vom Vorstand für die 
Dauer von   4 (vier) Jahren gewählt. 
 
 
Er ist Vorsitzender des Arbeitskreises Schiedsrichterwesen  
 
 Seine Arbeit ist ehrenamtlich. 

 

Aufgaben im Einzelnen: 
 
- stellt den Spielbetrieb Faustball  mittels der I- und  A-Schiedsrichter hinsichtlich 
 

+ der Durchführung der Dt. Meisterschaften 
 
+ der Spiele der1./2. Bundesliga Frauen und Männer   
 
+ der Aufstiegsspiele zur 1./2. Bundesliga Frauen und Männer sicher 
   

- ernennt die Schiedsrichter für die Deutschen Meisterschaften 
  und veröffentlicht diese 
 
- schlägt die nationalen Schiedsrichter für internationale Einsätze vor 
 
- arbeitet dazu eng mit den 4 regionalen Schiedsrichter Einsatzleitern  zusammen 
 
- ist zuständig für die Erstellung von Schulungsunterlagen zur Ausbildung von A-Schiedsrichtern 
  
- zeichnet verantwortlich für die einheitliche Schiedsrichteraus- und -fortbildung 
 
- hält enge Verbindung zu den Landesschiedsrichterwarten und bildet diese weiter 
 
- führt die Schiedsrichterkartei der A-Schiedsrichter 
 



 

 

 

- 2 – 

 
 

- stellt aus und verlängert A-Schiedsrichterausweise  
 
- beruft die Lehrbeauftragten und erlässt Weisungen zum Lehrbeauftragtenwesen 
 
- unterbreitet dem Vorstand Vorschläge zur Weiterentwicklung des Schiedsrichterwesens 
 
- vertritt die DFBL im Schiedsrichtergremium der IFA 
 
- erstellt Weisungen zur einheitlichen Auslegung des Regelwerkes 
 

Vertretung 

Wird durch den Vorstand geregelt. 

 


